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gehende Beschidftigungen landwirtschaftlicher Natur zu; ¢) es ent-
scheidet iiber Schiileraufnahmen.

Die Aufsichtskommission iiberwacht im allgemeinen
den Gang der Anstalt und macht Vorschlige betreffend deren Be-
trieb und Ausbau. Sie erstattet dem Volkswirtschaftsdepartement
zuhanden des Regierungsrates Bericht iiber die Aufstellung von
Reglement und Unterrichtsprogramm, die Jahresrechnung und
den Jahresbericht und genehmigt den Stundenplan. Threr Aufgabe
kommt die Aufsichtskommission durch Anordnung von Sitzungen
und Ausfithrung von Einzelbesuchen nach.

Dem Direktor liegt die unmittelbare Leitung der ihm
unterstellten Anstalt ob; er vollzieht die Beschliisse und Antrige
der vorgesetzten Behorden und hat in der Aufsichtskommission
beratende Stimme. Er erteilt den im zugewiesenen Unterricht
und iiberwacht den Gang des Unterrichts der iibrigen Lehrer.
Seine besondern Befugnisse sind: a) Begutachtung der Anmel-
dungen auf die Stellen der Lehrer; b) Anstellung und Entlassung
des Dienstpersonals; ¢) Erteilung von Urlaub bis auf vier Tage
an die Hauptlehrer; d) Erteilung von Urlaub an die Zoglinge.
Der zweite und bei dessen Verhinderung der dritte Hauptlehrer
vertreten den Direktor bei seiner Abwesenheit.

Der Direktor und simtliche Lehrer bilden die Lehrer-
konferenz Diese stellt den Stundenplan, unter Vorbehalt der
Genehmigung durch die Aufsichtskommission, und die Zeugnisse
der Schiiler fest und behandelt alle im Interesse der Schule lie-
genden Fragen.

Diese Darstellung der Aufsichtsverhéltnisse, die fiir die Schu-
len von Flawil und Custerhof-Rheineck dieselben sind, ist noch
zu ergianzen durch einen Hinweis auf die Hauswirtschafts-
schule Custerhof-Rheineck, die durch die Aufsichtskommission
des Custerhofes iiberwacht wird. Als Vorsteherin der Haushal-
tungssechule amtet die Frau des Direktors der Obst-, Wein- und
Gemiisebauschule; sie ist diplomierte Hauswirtschaftslehrerin.

Kanton Graubiinden.

Gesetzliche Grundlagen.: Kleinrétliche Verordnung iiber die Organisation

und Leitung der Kantonsschule vom 8. Januar 1935. — Schulordnung fiir die

Biindnerische Kantonsschule vom 22. Februar 1935. — Ausfiihrungsbestim-
mungen zum Bundesgesetz iiber die berufliche Auskildung vom 26. Juni 1930

und der Verordnung I vom 23. Dezember 1922, vom GroBen Rat erlassen am

28. Mai 1934. — Statuten der Biindner Frauenschule in Chur vom 14. Oktober

1929. — Reglement der Biindner Frauenschule in Chur vom 21. Oktober 192¢.

—— Verordnung betreffend die landwirtschaftliche Schule Plantahof vom

22. Mai 1916. :
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Kantonsschule Chur.?)

Die oberste Aufsieht iiber die Kantonsschule steht gemdfl Ver-
fassung und kleinridtlicher Geschidftsordnung dem GroBen und
Kleinen Rat, der Erziehungskommission und zunichst dem Er-
ziehungsdepartement zu. Die unmittelbare Leitung der
Schule wird von der Rektoratskommission, zundchst indessen vomn
Rektor und Konrektor, vom Seminardirektor und von eventuellen
Vorstehern einzelner Abteilungen ausgeiibt.

Die Erziehungskommission iibi die Aufsicht wihrend
des Jahres aus. Fiir die Oberrealschule (Technische Abteilungj
und die Handelsschule wird noch je ein Fachmann als Experte
beigezogen.

Die Rektoratskommission besteht aus dem Rektor,dem
Konrektor und dem Seminardirektor. Vorsitzender ist der Rektor;
eines der beiden andern Mitglieder fiihrt iiber die Verhandlungen
ein kurz gefaBtes Protokoll. Der Rektoratskommission stehen
u. a. folgende Aufgaben und Befugnisse zu: 1. Sie hat den Gang
der Schule und die Amtsfiihrung der Lehrer zu iiberwachen, die
"~ Anordnungen der Erziehungsbehorden zu vollziehen und nach
den Bestimmungen der Schulordnung Zucht und Ordnung auf-
recht zu erhalien. Sie bespricht Fragen, welche die Organisation
und den Gang des Unterrichts, die Lehrmittel, das Schulleben
{Vortrige, Ausfliige etc.) und die Handhabung der Disziplin be-
treffen und bringt Vorschlige an die Lehrerkonferenz. 2. Sie
leitet Anfragen und Vorschlige des Erziehungsdepartements, mit
ihrem Gutachten versehen, an die Lehrerkonferenz weiter; in drin-
genden Fillen ist sie berechtigt, von sich aus eine Vorberatungs-
kommission zu bezeichnen. 3. Sie bestraft schwere Disziplinar-
vergehen oder leitet diese Fille im Sinne der Schulordnung wei-
ter zur Erledigung. 4. Sie priift die Gesuche der Bewerber um
Extrastipendien und ErlaB des Schulgeldes, stellt der Lehrer-
konferenz Antrag und leitet deren Vorschldge an das Erziehungs-
departement zuhanden des Kleinen Rates weiter. 5. Sie iiberwacht
die Sammlungen und iibrigen Lehrmittel, sowie das gesamte Rech-
nungswesen der Kantonsschule.

Der Rektor der Kantonsschule wird durch den Kleinen Rat
fiir eine Amtsdauer von drei Jahren gewidhlt und ist zu hochstens
14 Unterrichtsstunden pro Woche verpflichtet. Thm stehen u. a.
folgende Obliegenheiten und Befugnisse zu: 1. Er entwirft den
Stundenplan, wohnt moglichst oft den Unterrichtsstunden bei und
leitet die Verhandlungen der Rektoratskommission und der Leh-
rerkonferenz. 2. Er wohnt den Sitzungen der Erziehungskommis-

1) Abteilungen: a) Progymnasium; h) Gymnasium; c¢) Oberrealschule
{Technische Abteilung); d) Handelsschule; e) Lehrerseminar.
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sion in allen die Kantonsschule betreffenden Fragen mit beraten-
der Stimme bei. 3. Er iiberwacht den Unterricht und iiberzeugt
sich, ob derselbe dem Lehrplan gemiB erteilt wird, sofern diese
Obliegenheit nicht ausdriicklich dem Seminardirektor oder einem
Abteilungsvorsteher iibertragen wird. Er organisiert die Aufsicht
iiber die Ordnung in den Schulgebiulichkeiten und Anlagen.
4. BEr vertritt die Schule nach auBlen, nimmt die Ausweisschriften
der zum Eintritt Angemeldeten in Empfang?), ordnet die Eintritts-
priifungen an und iiberwacht sie. 5. Er setzt, so oft als notig,
eine allgemeine Stunde an und leitet diese im Beisein der ganzen
Rektoratskommission. Er fiihrt ein Verzeichnis sdmtlicher Schiiler
mit den noétigen Eintragungen, erledigt Disziplinarfille je nach
deren Natur oder legt sie der hoheren Instanz zur Entscheidung
vor. 6. Er stellt die statistischen Tabellen auf Jahresende, den
Schluflibericht iiber das abgelaufene Schuljahr, ebenso Schiiler-
verzeichnis und Aufnahmebedingungen zum Schulprogramm zu-
sammen. 7. Er ist befugt, den Lehrern Urlaub bis auf drei, den
Schiilern bis auf acht Tage zu bewilligen.

Der Konrektor wird ebenfalls auf drei Jahre gewihlt und
ist zu hochstens 20 Unterrichtsstunden pro Woche verpflichtet. Er
vertritt den Rektor in allen Fillen, wo dieser abwesend oder sonst
verhindert ist. Daneben unterstiitzt er den Rektor nach Uberein-
kunft in der Beaufsichtigung des Unterrichts und ebenso bei der
Aufstellung des Stundenplanes und des Planes fiir die Aufnahme-
priifungen. Er fithrt ein Inventar iiber simtliche Lehrmittel und
das sonstige Schulmaterial. Er fithrt zusammen mit dem Seminar-
direktor (fiir die Seminaristen) und den Abteilungsvorstehern (fiir
die Schiiler der Spezialabteilungen) die Kontrolle der Schul-
versaumnisse der Schiiler und stellt ihnen dafiir Bescheinigungen
aus. Der Konrektor beaufsichtigt selbst oder in Verbindung mit
den Lehrern vor allem- die Disziplin in den Géngen und insbeson-
dere auch aullerhalb der Schule.

Der Seminardirektor iiberwacht und leitet den gesamten
Unterricht am -Seminar (einschlieB8lich der Seminaraspiranten)
und an der Ubungsschule. Er ist zu hochstens 18 Unterrichtsstun-
den wochentlich verpflichtet. Den Sitzungen der Erziehungskom-
mission wohnt der Seminardirektor in allen das Seminar beriih-
renden Fragen mit beratender Stimme bei. Er iiberwacht die Aus-
ferticung der Zeugnisse fiir die Seminaristen, besorgt die Kon-
trolle der Schulversdumnise und erledigt Disziplinarfille, soweit
sie nicht vor die Rektoratskommission oder vor hohere Instanzen
gehoren. Er organisiert und bereitet die Patentexamen vor. Thm
chliegt ferner die erste Aufsicht iiber die Fiihrung des Konviktes

1) Fiir die Seminaristen der Seminardirektor.
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in allen seinen Teilen und damit zugleich die Kontrolle iiber die
Disziplin daselbst.

Die Abteilungsvorsteher. Im Interesse der Schule
konnen aus organisatorischen oder internen Griinden auch anderen
Richtungen an der Kantonsschule, insbesondere der Handelsabtei-
lung, besondere Vorsteher aus dem daselbst wirkenden Lehrkorper
vorgesetzt werden. Sie werden auf Vorschlag der Erziehungs-
kommission durch den Kleinen Rat gewihlt. Thre besonderen Be-
fugnisse beschrinken sich auf die Uberwachung und Leitung des
Unterrichts in ihrer Abteilung. Das Rektorat kann ihnen indes-
sen, im Einverstindnis mit der Erziehungskommission, auch wei-
tere Kompetenzen inbezug auf Kontrolle, Disziplin oder Vertre-
tung der Abteilung nach auflen im einzelnen Fall oder allgemein
einrdumen.

Die Rektoratskommission bestimmt am Anfang des Schul-
jahres einen Klassenlehrer fiir jede Klasse. Der Klassen-
lehrer nimmt Wiinsche und Anliegen der Schiiler entgegen und
leitet sie, wenn notig, an den Rektor (Seminardirektor) weiter.

Die Lehrerkonferenz besteht aus simtlichen Lehrern, die
eine feste Lehrstelle bekleiden. Die Schulleitung entscheidet von
Fall zu Fall dariiber, ob auch die Hilfslehrer oder einzelne von
ihnen zu den Lehrerkonferenzen eingeladen werden sollen. Die
Haupttiatigkeit der Lehrerkonferenz ist eine beratende. Sie be-
spricht und begutachtet Schulfragen, die ihr vom Erziehungs-
departement vorgelegt werden. Sie kann auch von sich aus Vor-
schldge in Schulangelegenheiten machen. Insbesondere wird sie
aber die Einfiithrung neuer Lehrmittel, iiber den Lehrplan ete.
Antrige an das Erziehungsdepartement einbringen, ebenso iiber
die Ausweisung von Schiilern. Die Lehrerkonferenz entscheidet:
a) iiber die Aufnahme neu angemeldeter Schiiler und deren defini-
tive oder provisorische Zuweisung in eine Klasse; b) iiber die
Dispensation von einzelnen Fidchern. Sie macht auf Grund eines
vorbereitenden Gutachtens der Rektoratskommission Vorschlige
iiber Verteilung der reguliren Seminarstipendien, der Frei-
stellen und der Extrastipendien. Sie bespricht das Verhalten und
die Leistungen der Schiiler, insbesondere derjenigen, welche zu
Klagen Anlafl geben.

Jeder zur Konferenz gehdrende Lehrer ist zum regelmifBligen
Besuch der Lehrerkonferenzen und insbesondere auch der Noten-
konferenzen bei AnlaB der Maturitits- und Patentpriifungen ver-
pflichtet. AuBlerdem koénnen unter den Lehrern der gleichen Ab-
teilung, zum Beispiel Seminar, Handelsabteilung ete., und ebenso
unter den Lehrern der gleichen Klasse Besprechungen stattfinden
iiber Fragen des l.ehrplanes, des Tinterrichts, iiber die angemes-
sene Verteilung der Hausaufgaben oder einzelne Schiiler betref-
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fend. Solche Besprechungen werden vom Rektor, Seminardirektor,
Abteilungsvorsteher oder Klassenlehrer einberufen und geleitet.

Berufiliche Ausbildung.

A.Dem Bundesgesetz vom 26. Juni 1930
unterstellte Anstalten.

Der Kleine Rat beaufsichtigt das Lehrlingswesen durch das
Departement des Innern und der Volkswirtschaft. Das gewerb-
liche, kaufmidnnische und hauswirtschaftliche Bildungswesen ist
dem Hrziehungsdepartement unterstellt.

Zur Behandlung wichtiger Fragen des Berufsbildungswesens
und der in der kantonalen Verordnung vom 28. Mai 1934 vorge-
sehenen Geschifte widhlt der Kleine Rat nach wunverbindlichen
Vorschligen der Berufsorganisationen eine Lehrlingskom-
mission von 11 Mitgliedern auf eine Amtsdauer von drei Jahren.
Diese Kommission ist aus berufskundigen Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern zu bestellen. Es sollen ihr auch Vertreter der Be-
rufsschulen angehoren. Fiir die Behandlung dringender Geschifte
wird aus Mitgliedern der Kommission ein Aussechu B bestellt,
bestehend aus dem Inhaber des Lehrlingsamtes, je einem Vertreter
des Gewerbes und des Handels und zwei Vertretern der Arbeit-
nehmer. Fiir die Behandlung speziell gewerblicher oder kauf-
ménnischer Fragen kann die Lehrlingskommission eine gewerb-
liche und eine kaufminnische Subkommission bilden. Organi-
sation und Aufgaben der Lehrlingskommission werden durch ein
Regulativ des Kleinen Rates geordnet.

Fiir die Durchfithrung des Bundesgesetzes im einzelnen errich-
tet der Kleine Rat als ausfiihrendes Organ ein kantonales Lehr-
lingsamt, das auch fiir die Ausfiihrung der Beschliisse der Lehr-
lingskommission zu sorgen hat und dessen Aufgaben in einem
Reglement des Kleinen Rates umschrieben werden.

Fiir jede Berufsschule ist ein Schulrat zu bestellen. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer sollen vertreten sein. Der Sechulvor-
steher wird mit beratender Stimme beigezogen. Der Schulrat
ernennt die notigen sachkundigen Lehrkrifte und setzt deren Be-
soldung fest.

Gewerbliche und kaufminnische Berufsschulen finden sich im
ganzen Kanton. Wir verzichten daher auf die Aufzidhlung der
einzelnen Schulen. Fachschulen, die unter das Bundesgesetz fal-
len, sind: :

Handelsabteilung der Kantonsschule Chur,?)
Tochterhandelsschule Chur, 2)
Handelsschule St. Moritz.

1) Siehe Kantonsschule Chur, Seite 94 ff.
%) Siehe Archiv 1934, 1. Teil, Seite 123.
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B.Kantonale Bindner FrauenschuleinChur.

Sie umfaBt und vereinigt die friiher getrennten Anstalten der
.biindnerischen Koch- und Haushaltungsschule in Chur®* und der
.Frauenarbeitsschule Chur“. Die Leitung der Biindner Frauen-
schule und deren Vertretung nach auBen steht einer Aufsiehts-
kommission zu, in die mit einer Amtsdauer von drei Jahren
und jeweiliger Wiederwihlbarkeit der Kleine Rat und die Stadt
Chur je zwei Mitglieder, die Kantonale gemeinniitzige Gesellschaft
ein Mitglied wihlen. An den Sitzungen der Aufsichtskommission
nehmen die Vorsitzende der Schulkommission und die Vorsteherin
der Frauenschule von Amtes wegen mit beratender Stimme teil,
letztere soweit es sich nicht um Traktanden handelt, die ihre Per-
son betreffen. Es liegt im Ermessen des Pridsidenten der Auf-
sichtskommission, auch die iibrigen Mitglieder der Schulkommis-
sion mit beratender Stimme zu den Sitzungen der Aufsichtskom-
mission einzuladen. ;

Die innere Beaufsichtigung der Frauenschule wird einer von
der Aufsichtskommission fiir die Amtsdauer von drei Jahren ge-
wahlten, aus fiinf Mitgliedern bestehenden Schulkommision
iibertragen. Die Mitglieder sind wieder wéhlbar.

Es steht in1 Ermessen der Aufsichtskommission, zur bessern
Erfillung der Zweckbestimmungen der Biindner Frauenschule in
bezug auf bestimmte Gebiete ihres Arbeitsfeldes, wie zum Beispiel
betreffend die Webschule und die Forderung der Handweberei und
anderer Zweige weiblicher Handarbeit im Kanton, besondere
Kommissionen einzusetzen, deren Aufgaben, Befugnisse und
Organisation zu umschreiben und ihre Mitglieder zu wihlen.

Priisident der Aufsichtskommission ist von Amtes wegen der
jeweilige Chef des Erziehungsdepartementes. Im iibrigen wihlt
die Aufsichtskommission aus ihrer Mitte den Protokollfithrer, der
auch in der Vorsteherin der Frauenschule bestellt werden kann.
Der Aufsichtskommission sind folgende Geschifte wvorbehalten:
Die Wahl der Vorsteherin, ihrer Stellvertreterin und der iibrigen
Lehrkrifte; die Schaffung neuer Lehrstellen und die Festsetzung
der Gehilter; die Anderung bestehender und die Einfiihrung neuer
Kurse; die Genehmigung der Jahresrechnung, des Jahresberichtes
und Budgets, der Prospekte, des Kursgeldes und der Vorschlige
auf Ausrichtung von Stipendien; der AbschluB von Vertrigen
jeder Art und die Anordnung wesentlicher Anschaffungen, Bau-
arbeiten ete. Soweit diese Geschiifte nicht ihrer Natur gemiB der
Vorberatung durch die Schulkommission unterliegen, ist derselben
Gelegenheit zu bieten, in gemeinsamer oder nach Wunsch in be-
sonderer Sitzung dazu Stellung zu nehmen und ein Gutachten dar-
iiber abzugeben.
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Die Schulkommission widhlt aus ihrer Mitte eine Prisidentin
und eine Schriftfithrerin. Als letztere kann auch die Schul-
vorsteherin bezeichnet werden, die den Sitzungen der Kommission
mit beratender Stimme beiwohnt. Die Prisidentin ist jederzeit be-
rechtigt, die Mitglieder der Schulkommission zur Sitzung einzu-
berufen und bei der Aufsichtskommission gemeinsame Sitzungen
beider Kommissionen zu beantragen. Zu den Sitzungen der Schul-
kommission sind je nach Gutfinden auch Lehrerinnen einzuladen,
denern ebenfalls nur beratende Stimme zufillt. Die Schulkommis-
sion iitberwacht und beaufsichtigt die verschiedenen Zweige und
Abteilungen der Schule, wobei es ihr freisteht, die Arbeit nach
Gutfinden unter ihre Mitglieder zu verteilen. Die Schule soll von
der Schulkommission und von einzelnen Mitgliedern derselben so
oft als moglich besucht werden. Hilfslehrerinnen fiir kiirzere
Zeit wihlt die Schulkommission.

Die Vorsteherin ist die der Schulkommission und der Auf-
sichtskommission gegeniiber verantwortliche Leiterin der Schule
und ihrer verschiedenen Abteilungen. Sie besorgt die Rechnungs-
fithrung, das Ausschreiben und Einteilen der Kurse, das Ein-
schreiben der Schiilerinnen und den Einzug der Kursgelder; sie
stellt im Einvernehmen mit der Schulkommission die Hausord-
nung und die Stundenpline auf; sie hat, soweit dies tunlich er-
scheint, auch einzelne Unterrichtsstunden zu iibernehmen. Die
Aufsichtskommission kann nach Einholung der Ansicht der Schul-
kommission aus der Mitte des Lehrpersonals eine Stellvertre-
terin fiir die Vorsteherin bezeichnen und ihr einen Teil der
dieser zufallenden Aufgaben iibertragen.

Die Biindner Frauenschule kann auf Wunsch geeignete Krifte
dem kantonalen Erziehungsdepartement zur Verfiigung stellen
zur Inspektion der Arbeitsschulen, der hauswirtschaftlichen und
weiblichen Fortbildungsschulen im Kanton.

C. Kantonale landwirtschaftliche Schule
" Plantahofin Landquart.

Die Oberaufsicht iiber die Schule steht dem Kleinen Rate zu.
Er stellt die Anzahl der Lehrer fest, widhlt den Direktor, sowie die
iibrigen Lehrer und den Buchhalter und ist iiberdies berechtigt, fiir
einzelne Ficher weitere Lehrkrafte beizuziehen, deren Entschidi-
gung er festsetzt.

Der Direktor leitet das Konvikt und steht dem ganzen Haus-
wesen vor, auch untersteht ihm der gesamte Gutsbetrieb. Er stellt
den Stundenplan mit der Lehrerschaft fest, iiberwacht den Unter-
richt der andern Lehrer, iibernimmt den ihm selbst zufallenden
Teil des Unterrichts und erstattet am Ende des Schuljahres Bericht
iiber den Gang der Schule an den Kleinen Rat.
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Dem Direktor steht ein Buchhalter zur Seite, der die
Kasse und die Korrespondenz des Gutsbetriebes fithrt und der
auch Unterricht in der Buchhaltung und verwandten Fédchern zu
erteilen hat.

Kanton Aargau.

Gesetzliche Grundlagen: Schulgesetz von 1865 mit seitherigen Abinde-
rungen. — Reglement fiir die Aargauische Kantonsschule vom 28. Februar
1908. — Reglement fiir das Lehrerinnenseminar und Tochterinstitut vom
22. Marz 1912. — Reglement fir die Aargauische Tochterschule vom 11. Mirz
1935. — Reglement fiir das Lehrerseminar Wettingen vom 5. April 1902. —
Gesetz tiber das Lehrlingswesen vom 31. Januar 1921. — Vollziehungsverord-
nung zum Gesetz tber das Lehrlingswesen vom 31. Januar 1921, vom 15. Sep-
tember 1922. — Reglement fur die Inspektion der aargauischen Handwerker-
schulen vom 24. Juni 1927. — Reglement fiir die Inspektion der kaufmanni-
schen Forthildungsschulen vom 27. Februar 1931. — Verordnung betreffend
die Organisation, den Besuch und die Beaufsichtigung der gewerblichen
Schulen und Kurse vom 30. Mai 1925. — Verordnung betreffend die Organi-
sation, den Besuch und die Beaufsichtigung der kaufminnischen Schulen und
Kurse vom 18. September 1925. — Reglement fiir die kantonale Gewerbeschule
und das Gewerbemuseum in Aarau vom 21. September 1922. — Revidiertes
Dekret betreffend die Errichtung der landwirtschaftlichen Winterschule vom
19. April 1900.

Hahere Mittelschulen und Lehrerbildungsanstalten.

Die Oberaufsicht iiben die Erziehungsdirektion und
der ihr beigeordnete Erziehungsrat aus.?)

1. Kantonsschule in Aaranu.

Zur besondern Beaufsichtigung und Leitung der Kantons-
schule (Gymnasium, technische Abteilung [Oberrealschule] und
Handelsabteilung) ernennt der Regierungsrat fiir jede dieser
Abteilungen Inspektoren. Jeder Inspektor hat den seiner
Aufsicht unterstellten Unterricht jedes Semester wenigstens zwei-
mal zu besuchen. Die Inspektoren leiten und begutachten die -
ordentlichen Aufnahmepriifungen und die Jahrespriifungen. Sie
bilden unter dem Vorsitz des Erziehungsdirektors das Inspektorat
der Kantonsschule, welches aus elf Mitgliedern besteht und regel-
miBig halbjihrlich und sonst, so oft es notig ist, zur Beratung
von Angelegenheiten der Schule mit Beiziehung des Rektors zu-
sammentritt (Inspektorenkonferenz).

Neben dieser Inspektorenkonferenz bestehen die besondern
Kommissionen fir die Maturititspriifung am Gymnasium,
fiir die Maturititsprifung an der technischen Abteilung und fiir
die Diplompriifung an der Handelsabteilung.

1) {iber die Befugnisse dieser Behorden siehe Archiv 1934, I. Teil,
Seite 125.



	Kanton Graubünden

